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AVG §63 Abs3

VwGVG 2014 §17

VwGVG 2014 §27

VwGVG 2014 §9

VwRallg

1. AVG § 63 heute

2. AVG § 63 gültig ab 01.01.2014 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 33/2013

3. AVG § 63 gültig von 01.01.1999 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 158/1998

4. AVG § 63 gültig von 01.07.1995 bis 31.12.1998 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 471/1995

5. AVG § 63 gültig von 01.07.1995 bis 30.06.1995 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 686/1994

6. AVG § 63 gültig von 01.02.1991 bis 30.06.1995

Rechtssatz

Der VwGH judizierte zu § 63 Abs. 3 AVG, bei der Auslegung des Begri;s "begründeter Berufungsantrag" sei kein

übertriebener Formalismus anzuwenden. Es sei vielmehr der wesentliche Inhalt, der sich aus dem gestellten Antrag

erkennen lasse, und die Art des in diesem gestellten Begehrens maßgebend. Daran anknüpfend wurde diese

Rechtsprechungslinie auf die Beschwerdebegründung und den Beschwerdeantrag übertragen und festgehalten, es

gebe keinen Anhaltspunkt dafür, dass die grundsätzlichen Anforderungen an bei VwG eingebrachte Beschwerden

gegenüber den Anforderungen des AVG an Berufungen verschärft werden sollten. Demnach genüge es, wenn das vor

dem VwG erhobene Rechtsmittel erkennen lasse, was die Partei anstrebe und womit sie ihren Standpunkt vertreten zu

können glaube (vgl. etwa VwGH 19.11.2020, Ra 2020/21/0420, mwN).Der VwGH judizierte zu Paragraph 63, Absatz 3,

AVG, bei der Auslegung des Begri;s "begründeter Berufungsantrag" sei kein übertriebener Formalismus anzuwenden.

Es sei vielmehr der wesentliche Inhalt, der sich aus dem gestellten Antrag erkennen lasse, und die Art des in diesem

gestellten Begehrens maßgebend. Daran anknüpfend wurde diese Rechtsprechungslinie auf die

Beschwerdebegründung und den Beschwerdeantrag übertragen und festgehalten, es gebe keinen Anhaltspunkt dafür,

dass die grundsätzlichen Anforderungen an bei VwG eingebrachte Beschwerden gegenüber den Anforderungen des

AVG an Berufungen verschärft werden sollten. Demnach genüge es, wenn das vor dem VwG erhobene Rechtsmittel

erkennen lasse, was die Partei anstrebe und womit sie ihren Standpunkt vertreten zu können glaube vergleiche etwa

VwGH 19.11.2020, Ra 2020/21/0420, mwN).
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